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BUNDESPRÄSIDENTENWAHL 2004 
 
 
Die Wahl des Bundespräsidenten findet am Sonntag, dem 25. April 
2004 statt.  
 
Wahlberechtigung: 
 
Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die spätestens mit Ablauf des 
Tages der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.  
 
Wahlsprengel, Wahllokal, Abstimmungszeiten: 
   
 I       Weitensfeld Marktgemeindeamt                   08,00 bis 16,00 Uhr 
II Zweinitz Volksschule            08,00 bis 15,00 Uhr 
III Zammelsberg Volksschule           08,00 bis 15,00 Uhr 
 
Besondere Wahlbehörde                    08,00 bis 15,00 Uhr 
 
Ausstellung von Wahlkarten: 
 
Wahlberechtigte, die sich am Wahltag nicht am Ort ihrer Eintragung im 
Wählerverzeichnis aufhalten, haben Anspruch auf Ausstellung einer 
Wahlkarte.  
Die Ausstellung von Wahlkarten kann bis einschließlich Donnerstag, den 
22. April 2004 im Marktgemeindeamt in Weitensfeld beantragt werden. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Personen, die den Besuch 
einer besonderen Wahlbehörde beantragen, gleichzeitig die 
Ausstellung einer Wahlkarte beantragen müssen! 
 
Stimmabgabe vor der besonderen Wahlbehörde: 
 
Wahlberechtigte Personen denen der Besuch des zuständigen Wahllokales am 
Wahltag infolge mangelnder Geh- und Reisefähigkeit oder wegen 
Bettlägrigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen,  
unmöglich ist und die  Stimmabgabe vor der besonderen Wahlbehörde in 
Anspruch nehmen wollen, müssen dies bis spätestens Donnerstag, 22. April  
2004 bei gleichzeitiger Beantragung einer Wahlkarte im 
Marktgemeindeamt bekanntgeben.  
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ERHOLUNGSAKTION 
für sozialbedürftige ältere 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 
 
Im Auftrag der Frau Landessozialreferentin führt das Sozialamt der BH St. Veit 
a.d.Glan in diesem Jahr wieder eine Erholungsaktion für sozialbedürftige ältere 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger in der Zeit vom 07. bis 21. Juni 
2004 im Gasthof „Torwirt“ Sybille SKOF, 9473 Lavamund 45, durch.  
 
In diese Erholungsaktion können nur Männer, die das 65.  und Frauen, die das 
60. Lebensjahr erreicht haben und keiner besonderen Betreuung und Pflege 
bedürfen. 
 
Die Einkommensgrenze für die Einbeziehung in diese Aktion beträgt € 656,39 
für Alleinstehende und € 939,47 pro Monat für Ehepaare und 
Lebensgemeinschaften. Überschreiten die Mietkosten einschließlich 
Betriebskosten bei Alleinstehenden den Betrag von € 139,-- und bei Ehepaaren 
und Lebensgemeinschaften den Betrag von € 182,-- pro Monat, so ist der 
Einkommensrichtsatz um diesen Mehraufwand zu erhöhen. Ein allfälliger Bezug 
des Pflegegeldes und ähnliches ist nicht auf das Mindesteinkommen 
anzurechnen.  
 
Nachdem aus der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal nur 5 Personen 
an dieser Erholungsaktion teilnehmen können, werden bei einer größeren 
Bewerberanzahl die an Jahren ältesten Bewerberinnen und Bewerber und 
jene, die bisher noch nie an einer derartigen Erholungsaktion 
teilgenommen haben, berücksichtigt. 
 
Die Kosten für die Betagtenerholungsaktion 2004 einschließlich der Reisekosten 
werden im Verhältnis 50:50 zwischen dem Land und den Gemeinden geteilt. 
Den Teilnehmern an dieser Aktion erwachsen demnach keine Kosten. 
 
Wenn Sie Interesse haben, an dieser Erholungsaktion teilzunehmen und die 
Voraussetzungen hiefür gegeben sind, sprechen Sie bitte  
 

bis spätestens 27. April 2004 
 

im Marktgemeindeamt Weitensfeld im Gurktal (Meldeamt) vor und bringen Sie 
sämtliche Einkommensnachweise und gegebenenfalls auch eine 
Mietzinsbestätigung mit. 
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LANDESBLUMENSCHMUCKWETTBEWERB 
 
„Blühendes Kärnten -  Blumenolympiade“ 
 
 
Die Fördergemeinschaft  der Kärntner Gärtner führt heuer wieder den 
Blumenschmuckwettbewerb „Blühendes Kärnten – Blumenolympiade“ 
durch. Da wir davon ausgehen, dass sich auch in unserer Gemeinde viele 
Bürgerinnen und Bürger sehr bemühen, ihrer Umgebung  ein blühendes 
Aussehen zu verleihen, hat die Gemeinde ihre Teilnahme an diesem 
Blumenschmuckwettbewerb, in der Kategorie „Einzelbewerb“ angemeldet.  
 
Dieser Einzelbewerb sieht folgende Gruppenunterteilung vor: 
 
1. Gasthöfe  
2. Bauernhöfe und Buschenschanken – bewirtschaftet 
3. Gewerbebetriebe und Pensionen 
4. Privathäuser mit Balkon und Garten 
5. Siedlungen und Wohnstraßen – Wohnblöcke 
6. Fenster-, -Blumenschmuck 
7. Sonderobjekte 
8. Öffentliche Gebäude  
 
Es werden nun alle an einer Bewertung ihrer floristischen  und 
gärtnerischen Gestaltung interessierten Blumenfreunde eingeladen, bis 
31.5.2004 unter Angabe ihres Namens und der Adresse die Teilnahme an 
der Blumenolympiade  dem Gemeindeamt (Meldeamt, Frau Candolini, Tel. 
242-11), bekanntzugeben.  
 
Im Monat Juli erfolgt die Bewertung der einzelnen Anmeldungen durch eine 
Gemeindejury, die sich aus Repräsentanten der Gemeinde und einem Repräsentanten 
der Fördergemeinschaft zusammensetzt. 
 
Die Sieger der einzelnen Gruppen steigen auf in den Regionalbewerb und von 
dort besteht die Möglichkeit zum Aufstieg in den Landesbewerb.  
 
Als Preise winken Urkunden und Blumengutscheine. Bei Aufstieg zu den 
Landesbesten, erhalten die ersten drei Plazierten  eine Urkunde, einen 
Blumengutschein und eine „Goldene- bzw. „Silberne-„ oder eine „Bronzene 
Rose“. 
 
Die Sieger werden von der Fördergemeinschaft verständigt und in den Medien 
veröffentlicht.  
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Die Preisverleihung der Regional- und Landessieger erfolgt im Rahmen einer 
repräsentativen Schlussveranstaltung.  
Wir hoffen, dass sich einige Blumenfreunde unserer Gemeinde an diesem 
Bewerb beteiligen und auch aus unserer Gemeinde Preisträger hervorgehen.  
 
 
 

KLIMAFOLGEN - BORKENKÄFER bedroht unsere Wälder 
 
Nach dem warmen und trockenen Sommer 2003 und dem teilweise milden 
Winter haben sich Schädlinge im Wald drastisch vermehrt. Wenn sich der 
derzeitige Trend des Klimawandels fortsetzt, sind auch Waldschäden in den 
hochgelegenen Regionen zu befürchten. Es ist heuer mit einer starken 
Vermehrung der Borkenkäfer, vor allem der Fichtenschädlingsarten 
„Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, zu rechnen. Bäume, die durch Trockenheit 
ohnehin geschädigt sind, sind eine leichte Beute dieser Forstschädlinge. Dazu 
kommt, dass die letzten Windwürfe und Schneebrüche sowie die immer mehr 
vernachlässigte saubere Waldwirtschaft zu den vermehrten Schäden beitragen. 
Besonders gefährdet sind Fichten über 60 Jahre. Bei diesen nehmen die  
Abwehrkräfte bereits ab. Ein gesunder Baum wehrt den Borkenkäfer im 
Normalfall durch seinen Harzfluss ab. In ihm ersticken die Schädlinge 
regelrecht.  
 
Bei hohem Vorkommen des Borkenkäfers befällt er auch benachbarte und 
gesunde Bäume, weshalb es unbedingt erforderlich ist, dass alle Waldbesitzer 
regelmäßig ihre Waldflächen kontrollieren, das Schadholz rechtzeitig und rasch 
(binnen 14 Tagen) sowie sorgfältig aufarbeiten. Da beispielsweise der 
Kupferstecher sich im Astmaterial aufhält, muss dieses durch Häckselung oder 
durch das Legen von Fratten an sonnigen Stellen bekämpft werden.  
 
Bäume, die jetzt vergilbte oder braune Nadeln zeigen, sind bereits durch 
Käferbefall abgetötet worden. Die Käfer haben die Bäume dann meist schon 
verlassen und sich in benachbarte, gesunde Bäume eingebohrt. Schäden sind bei 
der Bezirksforstinspektion bzw. Forstbehörde zu melden. Dies schreibt auch das 
Forstgesetz vor.  
 
Waldbesitzer sind daher in diesen Zeiten besonders gefordert, ihre Waldflächen 
zu kontrollieren, sauber Waldwirtschaft zu betreiben und rasch und zügig 
auftretende Schäden aufzuarbeiten.  
 



Für Informationen steht Ihnen die Bezirksforstinspektion Villach, Meister 
Friedrichstraße Nr. 4, 9500 Villach, Tel. Nr. 05 0536 61212, gerne zu 
Verfügung.  
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BAUGRUNDSTÜCK ZU VERKAUFEN 
 
Baugrundstück 834 m² in Weitensfeld, Nähe Hauptschule in schöner Lage, 
vollkommen erschlossen, zu verkaufen. 
 
Anfragen: Tel. 04265 7485 
 
 
GARCONNIERE ZU VERMIETEN 
 
Garconniere, ca. 30 m² möbliert, Zentralheizung, zu vermieten. 
 
Anfragen: Tel. 0664 2208720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARKTGEMEINDE im INTERNET vertreten 
 
Die Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal ist seit einiger Zeit mit einer 
Website im Internet vertreten, sodass es nun möglich ist, auch diese 
Informationsquelle zu nutzen.  
 
Unsere Internetadresse lautet: 
 
 
 

BEDARFSERHEBUNG FÜR WOHNUNGEN 
 
 
In Weitensfeld ist beabsichtigt, im Bereich Weitensfeld Süd (Nähe 
Hauptschule) wieder ein Wohnprojekt der „Kärntnerland 
Wohnbaugenossenschaft“ zu errichten Es werden daher alle 
Wohnungssuchenden, die an einer Genossenschaftswohnung interessiert sind, 
eingeladen ihre derartigen Wohnungswünsche umgehend beim Gemeindeamt 
(Amtsleitung) anzumelden. 
 

www.weitensfeldimgurktal.at 
 



Besuchen Sie uns im Internet und geben Sie uns Ihre Anregungen oder Beiträge, 
die in dieser Website aufgenommen werden könnten, bekannt.   
 


